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Gemeinde Tarmstedt
Der Gemeindedirektor

Vorlage Nr.: TAR/322/2024
Sachbearbeiter Sandra Hammer

Vorlage Datum: 30.01.2024
Aktenzeichen:
Status: öffentlich

Termin Beratungsfolge
Abstimmungsergebnis

Ja Nein Enthaltung

15.02.2024 Finanz- und Wirtschaftsausschuss

29.02.2024 Verwaltungsausschuss

14.03.2024 Gemeinderat

Satzung zur 1. Änderung der Hundesteuersatzung der Gemeinde Tarmstedt

Aufgrund des hohen Haushaltsdefizits 2024 und der voraussichtlich hohen
Fehlbeträge im Ergebnishaushalt der Folgejahre hat sich der Arbeitskreis Finanzen
der Gemeinde Tarmstedt dafür ausgesprochen, die Hundesteuersätze ab 01.07.2024
zu erhöhen.

Die Hundesteuer beträgt seit dem 01.07.2015 für den ersten Hund 45 € jährlich, für
den zweiten Hund 63 € jährlich und für jeden weiteren Hund 81 € jährlich.
Die jährlichen Steuern für gefährliche Hunde betragen für den ersten Hund 270 €, für
den zweiten Hund 429 € und für jeden weiteren Hund 645 €.

Der Arbeitskreis Finanzen hat sich für eine Erhöhung wie folgt ausgesprochen:
Jährliche Steuer für den ersten Hund 60 €, für den zweiten Hund 84 € und für jeden
weiteren Hund 102 €. Jährliche Steuer für den ersten gefährlichen Hund 312 €, für den
zweiten gefährlichen Hund 504 € und für jeden weiteren gefährlichen Hund 720 €.

Beschlussvorschlag:
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„Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetz (NKomVG) und der §§ 1, 2 und 3 des Niedersächsischen
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 20.04.2017, (Nds. GVBl. S. 121), hat der
Rat der Gemeinde Tarmstedt in seiner Sitzung am 14.03.2024 folgende 1. Satzung zur
Änderung der Hundesteuersatzung beschlossen:

Artikel I

§ 3 „Steuersätze“ Absatz 1 und Absatz 2 werden wie folgt geändert:

(1) Die Steuer beträgt jährlich

a) für den ersten Hund 60,00
EUR

b) für den zweiten Hund 84,00
EUR

c) für jeden weiteren Hund 102,00
EUR

(2) Die Steuer beträgt für gefährliche Hunde jährlich

d) für den ersten Hund 312,00
EUR

e) für den zweiten Hund 504,00
EUR

f) für jeden weiteren Hund 720,00
EUR

Artikel II

Diese Satzung tritt am 01.07.2024 in Kraft.“

Anlage(n)


